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Personalkostensätze bzw. Gehälter 2012 (in EUR) für
AbsolventInnen eines Medizinstudiums in Österreich
zur Beantragung von FWF Projekten*
Gültig ab 1. Januar 2012

1) Anstellung über Dienstverträge in FWF-Projekten:
a.) Personalkostensatz mit Abschluss nach Studienplan N, O, Q 201 oder N, Q 094 oder

nach N, O 790 oder N 090 :

Dienstverträge Stunden-
ausmaß

Personalkostensatz
Jahr1

Bruttogehalt
Monat

Postdoc 40 Std. 60.610,00 3.381,80

b.) Personalkostensatz mit Abschluss nach Studienplan N, O, Q 202 oder N, O, Q 203:

Dienstverträge
Stunden-
ausmaß

Personalkostensatz
Jahr1

Bruttogehalt
Monat

DoktorandIn2 30 Std. 34.700,00 1.933,30

2) Selbstantragstellung („Finanzierung des eigenen Gehaltes“
aus den Förderungsmitteln):

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass in Förderungsprogrammen, die als Voraussetzung zur
Antragsstellung eine Promotion bedingen (dzt. Erwin-Schrödinger-Auslandsstipendien, Lise-
Meitner-, Hertha-Firnberg-, Elise-Richter- und das START-Programm) nur AbsolventInnen
mit Abschlüssen nach N, O, Q 201 oder N, Q 094 bzw. nach N, O 790 oder N 090
antragsberechtigt sind.

Der Senior Postdoc-Personalkostensatz kann nur von Lise-Meitner-AntragstellerInnen, Elise-
Richter-AntragstellerInnen und SelbstantragstellerInnen, die bereits über zwei Jahre
Forschungserfahrung als Postdoc und über einen Abschluss nach Studienplan N, O, Q 201
oder N, Q 094 bzw. nach N, O 790 oder N 090 verfügen, beantragt werden .
a.) Personalkostensatz, wenn die Forschungsstätte dem UG2002 unterliegt bzw. eine

entsprechende Vereinbarung mit dem FWF hat:

Dienstverträge
Stunden-
ausmaß

Personalkostensatz
Jahr1

Bruttogehalt
Monat

Senior Postdoc 40 Std. 66.680,00 3.720,90

Postdoc3 40 Std. 60.610,00 3.381,80

1 inklusive Dienstgeberanteil
2 Maximal beantragbarer Satz. Berechnungsgrundlage für ein geringeres Beschäftigungsausmaß ist eine Summe von EUR

46.266,67 pro Jahr (= 100% DV für DoktorandInnen).
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b.) Personalkostensatz, wenn die Forschungsstätte nicht dem UG2002 unterliegt bzw. keine
entsprechende Vereinbarung mit dem FWF hat:

Forschungssubvention

SelbstantragstellerIn Senior Postdoc 56.340,00

SelbstantragstellerIn Postdoc3 50.940,00

Selbstantragstellung: Im Fall einer Selbstantragstellung empfiehlt es sich, im Hinblick auf
eine korrekte Beantragung im Vorfeld die Auskunft des FWF-Sekretariates einzuholen.

Brutto-Netto-Rechner:
http://www.bmf.gv.at/service/anwend/steuerberech/bruttonetto/_start.htm

*Die tatsächlichen Personalkosten können durch Kollektivverträge und
Betriebsvereinbarungen der jeweiligen Forschungsstätten abweichen.

3 Beantragbar von allen SelbstantragstellerInnen


